
Bekanntmachung der Stadt Itzehoe Nr. 29/2009 
 
 

II. Nachtragssatzung 
zur Marktordnung der Stadt Itzehoe vom 28.02.1983 

 
 
 Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., S. 57) wird nach Beschlussfassung durch die 
Ratsversammlung vom 01.10.2009 folgende Satzung erlassen: 

 
 

Artikel 1 
 

 An § 5 Abs. 5 b werden folgende Sätze angefügt: 
 
 „Reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht aus, erfolgt die Zuteilung nach folgenden 

Kriterien: 
  
 - dem Bekanntheits- und Bewährungsgrad des Bewerbers, 
 - der Sicherung eines konstanten Qualitätsniveaus, 
 - dem Zweck des Marktes, 
 - der Attraktivität des Angebotes, 
 - der Vielseitigkeit des Angebotes, 
 - der Ausgewogenheit des Angebotes, 
 - der Neuartigkeit des Angebotes. 
 
 Bei gleicher Eignung der Bewerber nach den vorstehend genannten Kriterien 

entscheidet das Losverfahren.“ 
 

 
Artikel 2 

 
 § 14 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „Für Standplätze ist schriftlich bei der Ordnungsabteilung oder einer einheitlichen Stelle 

nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes unter Angabe der Länge und 
Breite des gewünschten Platzes, der Art des Betriebes und des elektrischen 
Anschlusswertes das Interesse zur bekunden, und zwar für den Frühjahrsmarkt bis zum 
15.01. und für den Herbstmarkt bis zum 15.05. des Jahres. 

 Die Interessensbekundung gilt zwei Monate vor Beginn des jeweiligen Jahrmarktes als 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis.“ 

 
 

Artikel 3 
 

 An § 14 Abs. 2 b werden folgende Sätze angefügt: 
 
 „Reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht aus, erfolgt die Zuteilung nach folgenden 

Kriterien: 
 
 - dem Bekanntheits- und Bewährungsgrad des Bewerbers, 
 - der Sicherung eines konstanten Qualitätsniveaus, 
 - dem Zweck des Marktes, 
 - der Attraktivität des Angebotes, 
 - der Vielseitigkeit des Angebotes, 



 - der Ausgewogenheit des Angebotes, 
 - der Neuartigkeit des Angebotes. 
 
 Bei gleicher Eignung der Bewerber nach den vorstehend genannten Kriterien 

entscheidet das Losverfahren.“ 
 

Artikel 4 
 

 Diese Nachtragssatzung tritt am  15.11.2009 in Kraft. 
 
  
 

Itzehoe, 29.10.2009 
 
 Stadt Itzehoe 
       gez. 
 Rüdiger Blaschke 
 Bürgermeister 
 
 


